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2,o .. Jänner 1951. 

Di.e Abgt>D:t.,S t u. b. e r 'lüldGenos sell.habenin der Sitzung des National .. 

rates vom 8 Q No'Venber 1950 an Justiz.m:inister Dl'. T S 0 1'1 a cl ek fo 1gende Anfrage,. 

betreffend Pressemeldul'1gel1' über Staatsallwalt Dr". Butschek, gerichtet: . 

10 Is t der Herr Bundesmin,ist er' bereit, den Fall Butschek einer e inge­
henden Prüfung zu. unterziehen, das heisst, festst'ellen zu lassell~ .ob sich der 
Genannte seine Staatsbürgerschaft und Stellung als Staa.tsanwalt im Falle seine r 
tat$äohlichcla eherrm.ligen Zugehörigkeit zur NSDAP,nicht erschwindelt hat? 

2. Ist der Herr Bundesminister bereit, sich im Falle irgendwelohel." . 
Bedenken ~egen das .tsoheehlsohe Dokument mit der tsohechoslowakisohen Regierung 
ins Einvcrnchnen zu. s atzon und bei dieser Rüokfra.ge zu halt an, ob sie nach wie 
vor zu dem VOll ihr ausgefertigten Dokument steht? 

Z. Ist der He;erBundesminister bereit, entsp:rechende ErheoungEl1 zu 
veranlassen, ob im Juhre 1948 s~hon ein diesbezügliohes Verfo.hrQn gegen'-Stao.ts. 
anwalt Dr., But schekanhiingig wal'; und i"renn ja, \'felohen Umständen zutolg-e dieses' 
V~rf'D.hrcl'l .a nges tell t wurde und das Oberlandesgerioht Grazdie brit5,sohe Be­
satzungstncht, das Justizministerium·und die Obersto.atsanwaltschaft von diesD 
Verfahren n.ioht untorrichtete<? 

.4. Ist der'Rer:..' Bi.\.lldesmblister bereit, do.z11ber A~skunft Z\\ gehall, 
warum,-Staatsnniro.lt DroButschck mit Erreichung des 56.Lebensjahres noch prag­
ma.tisiert w urdc,. obwohl das bei alteingesessenen 8sterreichischen Sta.atsb-ürg; r1: 
unter der Begrnl, .... ung des zu hohen A:!.:ters gI\lndsät zlich ~ioht ge schieht "l 

Bundesl1lblister für Justiz DroT s c h ade k boant17ortet lluu die se 

Antrngewie folgts 

Cld 1 0 h Das ;politische Verhol.ten des (in der Anfrage unrichtig n-ls 
p • 

~rster Staa.tso.mvalt~ bez,eichneten) StAll Dr.WilhelmButschek i~tbercits vor .sei­

ner ErnCltnung. zum Stao.tsD.llmll t einer e.ingehenden Prüfung u.."1terzogen worden. Hie .. 

bei wurde U,o.oo.uch eine AuskUllft des Ministeriums für Auswärtige Ange~ggalheit~l 

,der ~sche.c1:los1oV1akischen Republik erbeten, die unter Zl. 112.co585/Vbo4J48 vom . 

4:.Juni 1948 run 9.Juli 1948 im Bundesministerium ":für Justiz einlrutgte~ Dieser 

Auslru.n:f't war die Abschrift· eines Fragebogens zur Feststellung der deuts ohen 

Volkszugehörigkeit be'igesohlossen, und es ergibt ach daraus, dass der Frngeb'o[!c: 

von D'r e Butschek am 290Juli 1939, in Brünn o.usgefüllt wurde. Unter Hinweis ·auf' 

diesen Fragebogen helss t e s in der Auskunft wortw8rt lieh: !tAndere konkrete Be .. 

weise, welohe di~ Mi tglicdscho.ft des Geno.:nnten (gemeint Dl'll Butschek) in nnzis't;:t­

sohen Organ!so.tionen bezc;igen uürde:.t, konnten nicht festgestellt wel'dlll. Der 

Genannte. lebte nit seiner Gattin Her~nc, geborene. Löbcnstein, im gemeinsamQn 
IUushlllt. Diese \in!' tatsächlich Mischling I,Grades, aus Helchern. Grunde er i11 die 

NSDAP nicht aufgenommen wurde und nu.r Anwärter blieb, \7io nus dem boigelegten 

Fro.gebogell ars io htlich :!.s t ~ It 
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< '2. Be ibla.t t Beiblo.t t zur Parla.ment.EkorresponJ!e~z'io 

In der Absohrift des Fragebogens sind bei der Frage nach der Zuge­

hörigkeit zu Vereinen, Verbänden USW e folgende Daten angegeben: SdP. ~DO -
Elternrat der deutschen Mnsaryk Volksschule - DIfv - NSRKB - NSDAP Anw. 

Es ist offensichtlich, dass die Bemerk~~g in der vorerwähnten Aum~unft~ 

dass Dr. Butschek "nur AnVlärter blieb '\ auf diese F:tagebogenb:oantwortung---zurück~ , 
. zuf\lhren ist. Das 13undesministerium für Justiz zog aber aus dem Umstande, 

do.ss Dr. Butsohek mit einer Frau. verheiratet war (und noch ist), die nnch 

dea Nürnberger.Rassengcsetzen als Mischling leGrades gewertet mn-de, den zwin­

genden Schluss., dass Dr. Butschek nicht nur nicht Mitglied, sondern nicht 

einmal Anwärter der NSDAP geworden ist, weil die Organisationsbestimmungen 

der NSDAP auCth di e Part eiamm.rts cl1a,ft e fner :mit einem Mi schling Iv Grndcs 

verheirateten Person ausschlossen. 

Der Inho,lt des Schreibens der Gcsnndtschaf1;. der Tschechoslowakinchcll 

Republik. ddo .• Wien, 5.8.1950, Zl., 9243/50 (gerichtet an Frau Herta Marie 

Xunloskyt Gras; Neutorgnsse 42), wonach Dr. Butschek als Mitglied der 

SdP, DDO,DlV, NSRKB und NSDAP gewesen ist, deckt sich hinsichtlich der Mit­

gliedschaft ZUl" NSDAPnicht mit der mehrfach erwähnten Auskunft des ~n:istül'i. "DS 

f\1~ Auswärtige ,Angelegenheiten der Tschechoslowakischen Rel>ubluk vom 4 0 Juni 

1948, führt aber ebenfalls un, dass die Gnttin Dris .. Butschek "jüdischer 

ltisahlingersten Grades" wnr., Offenba.r fusst a.uch dieses Schreiben nuf dem 

oberwähnten Fragebogen, dn die dnzoin verzeidlneten Mitgliedschuften k.onfortn 

der Ausk.unft des Ministeriums für,Auswärtige Angelegenheiten der !s chechos 10·· 

wnkischen Republik genromt 'Werden, statt. ttNSDAP Ami .. " aber nur ttNSDAP!' gesogt 

wird, ohne jedodL die aus der Ehe des Dr .. Butschek mit einem Mischling 

I.Qrädes sich ergebenden Schlussfolgerungen für die Unmöglichkeit der Mit- . 
gliedsohnft oder o.uch nur der Pnrteio.nwo.rtschnft des Dr. Butschek Z\l ziehen. 

, Am Bande sei noch bemerkt, däss nach Mitteilung der Zentrnlevidenz in Berlin 

bei dieser--kcine -Vormerkungen über die Zugehörigkeit des Dr .. Butschek Bur 

DDAP vorgefunden wurden. ' .. .' 

ad 2.1: Bei dem unter lt) geschilderten Sachverhalt findelch keinen 

Anlass; mioh mit der Tschechoslowakischen Regierung ins Einvernehmen zu setzen 

und bei dieser Rückfrage zu hc.'1.1teu, ob sie nach wie vor zu dem von ihr ausge­

fertigten Dokument st~htG 

rul 3.): Dr" Butschek stand vom 6t>4c;>l946 bis 23,,10jll1949 als- Vertrngs­U'raz 
bediensteter des höheren Dienstes bei der Staatsanwaltschaft/in Verwendung und 

lvurde - naohdem ihm die österreichische Stnatsbürgerschaft mit Verleihungsur~ 
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3.Beiblntt Beiblatt zur Pnr1amentskorre5Ronde~~ 

, 
ltt.mde des Apttes der Steiermärkischell Landes,regierung vom 11:<l4~1947 J Zl. 2<-11 

BU 10/11-1947. verliehen worden ist - mit 24~1041949 zum Staatsa.nwalt in 

G~~z erlUlltnt. Da Dr. Butschek im Ja.hre 1948 noch nicht öffentlich-rechtlicher 

Bediensteter war, kann auf keinem Fall in diesem Jahre ein Diszip15.1wrverfnhren 

ge.gen ihn gclau:ren sein, dn. ein solches nach der Dienstpragmatik nur gegen 

öftentlich-rechtliche Bedienstete (oder Ruheständler aus einem so;chen D,ienst­

verhältnis) m5glich ist. Dass schon ge ~':!.:.Ulle Zeit vor seiner mit 24.10.1949 

erfolgten ErnelUlung Z",UDl Staatsanwalt (was im vorliegenden Falle seine Prag­

mat!s1erung bedeutete) Erhebungen über das politische Verhalten gelaufen sind, 

ist selbstverständlich, weil bei jeder Pragmatisierung einwandfreies staats­

bitrgerlic-hos Ver!talten gefordert werden muss, diese Frage daher schon VOl! der 

Pr~gmatisiel"tU1g eindeutig zu klären ist. DieErhebUl1gsergebn~sse t die die 

pOlitisohe Tra.gbarkeit des Dr ot Butsc-hek ergeben, sind dem Bundesministerium 

für Justiz nuohnnläsßlioh.der Vorla.2g des Antrages auf Pra~tisierung des 

Genrumtcn vorgelegt. worden. Ob allenfalls mit der Anfrage unt er Punkt 3 .. ) 

ein strafgcriohtliohcs. Verfa.hren gemeint ist t kann der Anfrage nicht entnOUlllle1l 

werden. Dem Bundesttdnisterium für Justiz ist jedenfalls ein solohes allfälliges 

Vertnbren nicht bekc.nnt geword.en~ Die Einholung eines Berichtes des Obeilani es­

gerlcht.spräsidiums Graz Uberdie Art und die Ergebnisse des in der Anfrage er­

wähnten- Verfahrens und über das llilterbleiben einer Berichterstattung fiber 

dllsselbe V1urdcvß~anlasst. Falls ein solc~es Verfahren tatsächlich gela.ufen 

sei~ sollte~ wird die vorliegende Beantwortung der Anfrage der Herren 

Abg.Dr. S't..über und Genossen von Dir ergänzt werden .. 

ad 4. h Die Aufnabne des D1' .. Wilhelm Buts ohek ],n das öffentlioh­

reohtliche Dienstverhältnis. durch Ernennung zum Staa.tstmwalt erfolgte, wie 

bei allen übrigen zulliahtemund Stn.atsonwälten erno.nnten volksdrutschen 

Uma1edlel"n, auf'Gl"!1nd der _BestimIilung des § 14 0.. Z." 2. des Gerichtsorg~i­

snttonsgesetzes 1.945, ~Gj31.Nr .. 99/1946 - der eine Alt.ersgrenze nicht vorsiG:~t--

1m Alter von 55 Jahren infolge des dnmnls im Bereiche der Oberstaatsanwalt­

s~hntt Graz herrsohenden Persono.lman~elso 

~.-.- .. ~o~ 
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